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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 03.10.2003

Rechtssatz

Um den Gesetzeswortlaut des§ 103 Abs. 2 KFG zu entsprechen, muss eine Lenkeranfrage derart formuliert werden,
dass vom Zulassungsbesitzer Auskunft dartber verlangt wird, wer ein nach dem Kennzeichen bestimmtes
Kraftfahrzeug zuletzt vor einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort abgestellt hat, sodass es dort zu
einem naher umschriebenen Zeitpunkt bzw. Zeitraum gestanden ist. Bezieht sich die Anfrage auf einen Zeitraum,
wahrend dem das Fahrzeug bereits abgestellt war, entspricht das Auskunftsverlangen nach standiger Judikatur nicht
dem Gesetz. Entspricht das Aufforderungsschreiben zur Bekanntgabe des Fahrzeuglenkers nicht dem
Gesetzeswortlaut des 8 103 Abs. 2 KFG, kann dieses Schreiben keinerlei Verpflichtung zur Bekanntgabe des
Fahrzeuglenkers auszulésen und kann daher dem Beschuldigten schon aus diesem Grund eine
Verwaltungstbertretung nach 8 103 Abs. 2 KFG nicht zur Last gelegt werden. (Einstellung des Verfahrens)

Schlagworte
Lenkeranfrage, gesetzeskonforme Lenkeranfrage, Zulassungsbesitzer, KFZ, Abstellen eines Kraftfahrzeuges,
Aufforderungsschreiben, Fahrzeuglenker, Fahrzeuglenker Bekanntgabe, Lenkeranfrageinhalt, Form der Lenkeranfrage,

Auskunftsverlangen, Form des Auskunftsverlangens

Quelle: Unabhéngige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/103
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/103
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/103
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2003/10/03 KUVS-1645/2/2003
	JUSLINE Entscheidung


